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Teil II der Begründung: Umweltbericht 
1 Einleitung 

Gemäß § 2 (4) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rahmen einer Umweltprü-
fung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Hierbei sind insbe-
sondere die in § 1 (6) Nr. 7 BauGB aufgeführten Belange zu berücksichtigen und die in § 1a BauGB 
genannten Vorschriften anzuwenden. Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im Aufstellungsverfah-
ren des Bauleitplans in die Abwägung einzustellen. 

Im nachfolgenden Umweltbericht werden die Belange des Umweltschutzes entsprechend dem ge-
genwärtigen Planungsstand für die Abwägung aufbereitet. Hierbei werden die in der Anlage zu § 2 (4) 
und § 2a BauGB vorgegebenen Inhalte aufgenommen. 

1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans 

Der Bebauungsplan trifft folgende Festsetzungen: 

      

SO – Sondergebiete, davon   77024 m² 

 Baufelder 40792 m²   

 Stellplätze  23631 m²   

  wasserdurchlässig 15286m²    

  sonstige 8345m²    

 Anpflanzungen 2928 m²   

 Sonstige Flächen  9673 m²   

WA – Allgemeines Wohngebiet   3565 m²  

Private Grünflächen, davon   29973 m² 

 Flächen zum Anpflanzen, davon  5915 m²    

  Fläche für Lärmschutz  2640m²    

 Maßnahmenfläche  3718 m²    

 Fläche für Extensivnutzung  20340 m²    

Öffentliche Grünfläche  2227m² 
Versickerungsfläche, davon  13425m²  
 Anpflanzung  562 m²   

Verkehrsflächen, öffentlich, davon   4374 m² 

 Fuß- und Radweg 1713m²  
Verkehrsflächen, privat  2603m² 

Gesamt    133.191 m²  

Die Gemeinde Oststeinbek stellt den Bebauungsplan Nr. 37 auf, um die Realisierung eines Büro- und 
Verwaltungszentrums bauleitplanerisch zu sichern. Das Plangebiet liegt nördlich der Ortslage 
Oststeinbek, südlich des Gewerbegebietes Meessen. 

Im südlich des Willinghusener Weges gelegenen Sondergebiet ist die Grundflächenzahl mit 0,8 und 
die Zahl der Vollgeschosse mit IV festgesetzt. Weiterhin gilt die abweichende Bauweise, um Gebäude-
längen über 50 m zu ermöglichen. Im nordwestlichen und südöstlichen Bereich des Sondergebietes 
sind Anpflanzflächen festgesetzt. In den westlich und südlich davon gelegenen Sondergebieten ist die 
Zahl der Vollgeschosse mit II festgesetzt, um einen gestaffelten Übergang zur freien Landschaft sowie 
zum Grüngürtel und zu der südlich gelegenen Wohnbebauung zu gewährleisten. 

Im südlichen und östlichen Plangebiet sind großflächig Stellplätze vorgesehen, die überwiegend was-
serdurchlässig befestigt werden. 

Die Zufahrt – auch mit öffentlichem Personennahverkehr – erfolgt über den Willinghusener Weg. Als 
Abzweig wird eine private Erschließungsstraße in das Sondergebiet geführt. 
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Das Gelände wird von einer breiten Grünfläche, die als extensiv genutzte Wiese angelegt wird, umge-
ben. Die Integration in den landschaftlichen Verbindungsraum wird durch die Neuanlage von Knicks 
und Reddern erreicht. Weiterhin wird hier eine naturnahe Rückhaltung bzw. Versickerung des Ober-
flächenwassers vorgesehen. Das Gebiet ist für Radfahrer und Fußgänger durchlässig. 

Südlich an die Grünfläche schließt sich im westlichen Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet an, für 
welches eine GRZ von 0,3 vorgesehen ist. Das Gebiet wird über den Querweg erschlossen. 

Im nordöstlichen Plangebiet ist eine Anlage zur Versickerung des Oberflächenwassers vorgesehen. 

1.2 Ziele des Umweltschutzes 

1.2.1 Ziele der relevanten Fachgesetze und Fachplan ungen 
Nachfolgend werden gemäß der Anlage zu § 2 (4)  und § 2a BauGB die wichtigsten, für die Planung 
relevanten Ziele des Umweltschutzes, die sich aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen er-
geben, sowie ihre Berücksichtigung in der Planung dargestellt. 
 
Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der A ufstellung 
Baugesetzbuch 
§ 1a BauGB: Mit Grund und Boden soll spar-
sam und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutz-
barmachung von Flächen, Nachverdichtung 
und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 
zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. 

Die Planung sieht v. a. Sondergebiete zur Rea-
lisierung eines großflächigen Büro- und Verwal-
tungszentrums vor. In dieser Größenordnung 
sind in der Gemeinde Oststeinbek keine Mög-
lichkeiten der Wiedernutzbarmachung, Nach-
verdichtung oder Innenentwicklung vorhanden. 
Die Planung liegt im räumlichen Zusammen-
hang mit dem Gewerbegebiet Meessen; im 
Weiteren sind als Siedlungsteile die Wohnge-
biete beiderseits des Barsbütteler Weges vor-
handen. Das geplante Wohngebiet fügt sich in 
die Wohngebiete Hamburger Kamp und Quer-
weg ein. Insofern werden zwar bislang unbe-
baute Bereiche überplant, die Planung fügt sich 
jedoch in den Siedlungszusammenhang ein. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege  
(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres 
eigenen Wertes und als Grundlage für Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Ver-
antwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach 
Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhalti-
gen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 
sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft  

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst 
auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur 
und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).   

Die Planung sieht Maßnahmen zum Schutz der 
wertvollen Landschaftsbestandteile (Erhalt der 
Knicks, Ausweisung von Schutzstreifen) sowie 
zur landschaftlichen Einbindung in die westlich 
und östlich des Plangebietes liegenden Freiflä-
chen (landschaftsgerechte Gestaltung der Au-
ßenbereiche des Büro- und Verwaltungszent-
rums, Festsetzung von Anpflanzflächen und 
naturnah zu gestaltenden Grünflächen) vor. 
Für die durch die Planung verursachten erheb-
lichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
ist ein außergebietlicher Ausgleich vorgesehen. 
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Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der A ufstellung 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
(2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen 
Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Ge-
fährdungsgrad insbesondere  

1. lebensfähige Populationen wild leben-
der Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten zu erhalten und der 
Austausch zwischen den Populationen 
sowie Wanderungen und Wiederbesie-
delungen zu ermöglichen,  

2. Gefährdungen von natürlich vorkom-
menden Ökosystemen, Biotopen und 
Arten entgegenzuwirken,  

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit 
ihren strukturellen und geografischen 
Eigenheiten in einer repräsentativen 
Verteilung zu erhalten; bestimmte 
Landschaftsteile sollen der natürlichen 
Dynamik überlassen bleiben.  

Das Plangebiet stellt sich als Kulturlandschaft 
am Siedlungsrand dar. Einschränkungen der 
Artenvielfalt durch die Planung werden nicht 
prognostiziert. Die Planung sieht Maßnahmen 
zum Schutz der wertvollen Landschaftsbe-
standteile (Erhalt der Knicks, Ausweisung von 
Schutzstreifen) sowie zur landschaftlichen Ein-
bindung in die westlich und östlich des Plange-
bietes liegenden Freiflächen (Anpflanzung 
standortgerechter Gehölze, Grünfläche mit 
Extensivnutzung) vor. 
Internationale Zusammenhänge in Gestalt der 
europarechtlich geschützten Arten werden be-
achtet (s. Kap. 1.2.2). 

(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
insbesondere  

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines 
Wirkungsgefüges im Hinblick auf die 
prägenden biologischen Funktionen, 
Stoff- und Energieflüsse sowie land-
schaftlichen Strukturen zu schützen; 
Naturgüter, die sich nicht erneuern, 
sind sparsam und schonend zu nutzen; 
sich erneuernde Naturgüter dürfen nur 
so genutzt werden, dass sie auf Dauer 
zur Verfügung stehen, 

Die biologischen Funktionen, Stoff- und Ener-
gieflüsse können nur teilweise erhalten werden. 
Die Planung sieht jedoch Maßnahmen zum 
Schutz der wertvollen Landschaftsbestandteile 
(Erhalt von Knicks, Ausweisung von Schutz-
streifen) vor. Zur Einbindung in die Landschaft 
sind die landschaftsgerechte Gestaltung der 
Außenbereiche des Büro- und Verwaltungs-
zentrums, die Neuanlage von Knicks sowie 
Flächen zum Anpflanzen und eine Grünfläche 
mit extensiver Wiesennutzung vorgesehen. Die 
Oberflächenentwässerung erfolgt über eine 
naturnah angelegte Versickerungsfläche. 
Die nicht vermeidbaren und nicht im Plangebiet 
ausgleichbaren erheblichen Beeinträchtigungen 
werden außerhalb des Plangebietes ausgegli-
chen. 

2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre 
Funktion im Naturhaushalt erfüllen 
können; nicht mehr genutzte versiegel-
te Flächen sind zu renaturieren, oder, 
soweit eine Entsiegelung nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist, der natürlichen 
Entwicklung zu überlassen, 

Die Planung sieht die Bebauung einer bisher 
landwirtschaftlich genutzten Fläche vor, die zu 
einer Bodenversiegelung führen wird. Die Ver-
siegelung wird auf das unbedingt nötige Maß 
beschränkt, Stellflächen in großem Umfang 
wasserdurchlässig befestigt und landschaftsge-
recht gestaltet. 
Die nicht verringerbaren erheblichen Beein-
trächtigungen werden außerhalb des Plange-
bietes ausgeglichen. 
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Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der A ufstellung 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

3. Meeres- und Binnengewässer vor Be-
einträchtigungen zu bewahren und ihre 
natürliche Selbstreinigungsfähigkeit 
und Dynamik zu erhalten; dies gilt ins-
besondere für natürliche und naturnahe 
Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Au-
en und sonstigen Rückhalteflächen; 
Hochwasserschutz hat auch durch na-
türliche oder naturnahe Maßnahmen zu 
erfolgen; für den vorsorgenden Grund-
wasserschutz sowie für einen ausgegli-
chenen Niederschlags-Abflusshaushalt 
ist auch durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege 
Sorge zu tragen, 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht 
vorhanden, das Grundwasser steht nicht ober-
flächennah an. Die geplante Versickerungsflä-
che bzw. Rückhalteflächen werden naturnah 
gestaltet und gewährleisten den Erhalt der 
Grundwasserneubildung im Gebiet.  

4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu schützen; dies gilt ins-
besondere für Flächen mit günstiger 
lufthygienischer oder klimatischer Wir-
kung wie Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebiete oder Luftaustauschbah-
nen; dem Aufbau einer nachhaltigen 
Energieversorgung insbesondere durch 
zunehmende Nutzung erneuerbarer 
Energien kommt eine besondere Be-
deutung zu 

Durch die großflächige Bebauung wird es zu 
einer Veränderung des Lokalklimas kommen 
(Erhöhung der Temperaturschwankungen, 
Wärmespeicherung, Verringerung der Luft-
feuchte und der Kaltluftbildung). Durch den 
Erhalt und die großflächige Neuanpflanzung 
von Gehölzen wird hier ein Ausgleich geschaf-
fen. Weiterhin liegen östlich des Plangebietes 
Grün- und Freiflächen mit einem ausgegliche-
nen Klimahaushalt, so dass nicht von Verände-
rungen über das Plangebiet hinaus auszugehen 
ist. 
Da das Plangebiet überwiegend von einem 
Büro- und Verwaltungskomplex eingenommen 
wird, ist – abgesehen von den Bauphasen – 
nicht mit Luftverunreinigungen durch das Vor-
haben zu rechnen.  
Mit der Umsetzung sind keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die benachbarten Wohnge-
biete verbunden. Es besteht eine Vorbelastung 
durch Gewerbe- und Verkehrslärm, die nur 
geringfügig erhöht wird. Lärmschutzmaßnah-
men werden getroffen. 

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre 
Lebensgemeinschaften sowie ihre Bio-
tope und Lebensstätten auch im Hin-
blick auf ihre jeweiligen Funktionen im 
Naturhaushalt zu erhalten 

Durch die Planung wird die aktuell vorhandene 
Lebensgemeinschaft beeinträchtigt. Der Erhalt 
wichtiger Strukturen und die landschaftsgerech-
te Neugestaltung gewährleisten eine Neuent-
wicklung entsprechender Lebensgemeinschaf-
ten des Siedlungsrandes. 

6. der Entwicklung sich selbst regulieren-
der Ökosysteme auf hierfür geeigneten 
Flächen Raum und Zeit zu geben 

Das Plangebiet liegt nicht in einem für eine sich 
selbst regulierende Entwicklung geeigneten 
Raum. 
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Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der A ufstellung 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit sowie des Erholungswer-
tes von Natur und Landschaft sind insbesonde-
re  

1. Naturlandschaften und historisch ge-
wachsene Kulturlandschaften, auch mit 
ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmä-
lern, vor Verunstaltung, Zersiedelung 
und sonstigen Beeinträchtigungen zu 
bewahren,  

2. zum Zweck der Erholung in der freien 
Landschaft nach ihrer Beschaffenheit 
und Lage geeignete Flächen vor allem 
im besiedelten und siedlungsnahen Be-
reich zu schützen und zugänglich zu 
machen.  

Die Landschaft wird durch die Planung zusätz-
lich überformt. Die Kulturlandschaft hat sich in 
diesem unmittelbaren Siedlungs- und Ver-
kehrszusammenhang bereits stark gewandelt. 
Die landwirtschaftliche Nutzung und ihre traditi-
onellen Strukturen sind zugunsten der gewerb-
lichen und Siedlungsentwicklung am Stadtrand 
von Hamburg zurückgegangen. Durch die vor-
gesehenen Maßnahmen zur Gestaltung der 
Parkplätze, zur Anpflanzung von standortge-
rechten Gehölzen und durch die Entwicklung 
einer landschaftstypischen naturnahen Grünflä-
che wird hier jedoch ein Ausgleich geschaffen. 
Die Planung berücksichtigt die charakteristi-
schen Elemente der Kulturlandschaft (Knicks). 
Weiterhin ist eine landschaftsgerechte Einbin-
dung durch eine Grünfläche  vorgesehen. 
Das Plangebiet weist eine Funktion für die 
Naherholung auf. Der Schwerpunkt der land-
schaftsbezogenen Erholung in der Gemeinde 
Oststeinbek liegt jedoch nicht hier, sondern mit 
anlagengebundener Freizeit- und Sportnutzung 
östlich und nordöstlich des Plangebietes und 
mit landschaftsbezogener Erholung östlich des 
Plangebietes in der weiträumigen unbebauten 
Landschaft (LSG).  
Die vorhandenen Fuß- und Radwege werden 
zwar zunächst überplant; im Zuge der Gestal-
tung der Grünfläche werden sie jedoch wieder 
hergestellt. Der Zusammenhang mit dem auf 
Hamburger Seite liegenden Erholungsgebiet 
Öjendorfer Park bleibt ebenfalls erhalten. 

(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene 
Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschnei-
dung zu bewahren. Die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten 
und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht 
für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang 
vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im 
Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitun-
gen und ähnliche Vorhaben sollen landschafts-
gerecht geführt, gestaltet und so gebündelt 
werden, dass die Zerschneidung und die Inan-
spruchnahme der Landschaft sowie Beeinträch-
tigungen des Naturhaushalts vermieden oder 
so gering wie möglich gehalten werden. Beim 
Aufsuchen und bei der Gewinnung von Boden-
schätzen, bei Abgrabungen und Aufschüttun-
gen sind dauernde Schäden des Naturhaus-
halts und Zerstörungen wertvoller Landschafts-
teile zu vermeiden; unvermeidbare Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft sind insbe-
sondere durch Förderung natürlicher Sukzessi-
on, Renaturierung, naturnahe Gestaltung, Wie-
dernutzbarmachung oder Rekultivierung aus-
zugleichen oder zu mindern.  

Die Planung berücksichtigt dieses Ziel mit der 
Standortwahl im Zusammenhang mit dem be-
stehenden Gewerbegebiet Meessen, den 
Wohngebieten Hamburger Kamp und Querweg 
sowie der Lage an der Autobahnanschlussstelle 
Hamburg-Öjendorf. 
In dieser Größenordnung sind in der Gemeinde 
Oststeinbek keine Möglichkeiten der Wieder-
nutzbarmachung, Nachverdichtung oder Innen-
entwicklung vorhanden. 
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Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der A ufstellung 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
(6) Freiräume im besiedelten und siedlungsna-
hen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile, 
wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen 
und Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume 
und Gehölzstrukturen, Fluss- und Bachläufe mit 
ihren Uferzonen und Auenbereichen, stehende 
Gewässer, Naturerfahrungsräume sowie gar-
tenbau- und landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen, sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in 
ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu 
schaffen.  

Die landwirtschaftliche Fläche als Freifläche 
zwischen dem Gewerbegebiet Meessen und 
dem Wohngebiet Querweg bleibt in der Form 
nicht erhalten. Im Anschluss an das Gewerbe-
gebiet wird das Sondergebiet Büro und Verwal-
tung realisiert. Auf der Freifläche zum Wohnge-
biet hin werden zur Entwicklung eines grünord-
nerischen Freiraums die Anlage von Knicks und 
Reddern, die Entwicklung naturnah gestalteter 
Entwässerungsanlagen, Fußwege und eine 
extensive Grünlandnutzung festgesetzt. 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)  
§ 1 BBodSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, 
nachhaltig die Funktionen des Bodens zu si-
chern oder wiederherzustellen. Hierzu sind 
schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, 
der Boden und Altlasten sowie hierdurch verur-
sachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren 
und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen 
auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner 
natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 
weit wie möglich vermieden werden. 

Die Planung sieht die Bebauung einer bisher 
landwirtschaftlich genutzten Fläche vor, die zu 
einer Bodenversiegelung führen wird. Die Ver-
siegelung wird auf das unbedingt nötige Maß 
beschränkt, Stellflächen in großem Umfang 
wasserdurchlässig befestigt und landschaftsge-
recht gestaltet. Weiterhin wird eine landschafts-
typisch naturnahe gestaltete Grünfläche entwi-
ckelt, auf der die Bodenfunktionen im Vergleich 
zur landwirtschaftlichen Nutzung gefördert wer-
den. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
§ 1a WHG: Die Gewässer sind als Bestandteil 
des Naturhaushalts und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu 
bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allge-
meinheit und im Einklang mit ihm auch dem 
Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beein-
trächtigungen ihrer ökologischen Funktionen 
und der direkt von ihnen abhängenden Land-
ökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf 
deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit 
insgesamt eine nachhaltige Entwicklung ge-
währleistet wird. 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht 
vorhanden, das Grundwasser steht nicht ober-
flächennah an. Für das Bebauungsplangebiet 
wurde auf Basis des städtebaulichen Konzep-
tes ein Entwässerungskonzept erarbeitet. Die 
geplante Versickerungsfläche wird naturnah 
gestaltet und gewährleistet den Erhalt der 
Grundwasserneubildung im Gebiet. In der 
Grünfläche ist eine ebenfalls naturnah gestalte-
te Regenrückhaltung bzw. Versickerung vorge-
sehen. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  
§ 1 BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, 
Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen zu schützen und dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

Da das Plangebiet überwiegend von einem 
Büro- und Verwaltungskomplex eingenommen 
wird, ist – abgesehen von den Bauphasen – 
nicht mit Luftverunreinigungen durch das Vor-
haben zu rechnen.  
Mit der Umsetzung sind keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die benachbarten Wohnge-
biete verbunden. Es besteht eine Vorbelastung 
durch Gewerbe- und Verkehrslärm, die nur 
geringfügig erhöht wird. Lärmschutzmaßnah-
men werden getroffen. 

Ziele gemäß Landschaftsrahmenplan  
keine zeichnerische Darstellung für das Plangebiet 
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Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der A ufstellung 
Ziele gemäß Entwicklungsgutachten Stormarn, Hamburg : Städtebauliches/ landschafts-
planerisches Gutachten zur Entwicklung des Gesamtra umes, 1995  
Das Plangebiet liegt teilweise in einem als 
landschaftlicher Verbindungsraum zwischen 
den Erholungsräumen bzw. vom Siedlungs-
raum in den Außenraum markierten Bereich. 
Der südliche Teil des Plangebietes ist als 
Wohnbaufläche dargestellt. 

Die Planung berücksichtigt den landschaftlichen 
Verbindungsraum durch die Konkretisierung der 
Gestaltung (Festsetzung einer extensiv zu nut-
zenden Grünfläche, naturnahe Anlagen zur 
Regenrückhaltung, Anpflanzung von land-
schaftsgerechten Gehölzstrukturen, Anlage von 
Fuß- und Radwegen). 

Städtebauliche Planungsempfehlungen für 
Oststeinbek (für das Plangebiet relevante 
Punkte) :  
· Trennung der einzelnen Gemeinden und 

Gliederung der Siedlungsteile durch breite 
Grünzüge auf den (Siedlungs-) Achsen 

· keine Siedlungserweiterung nach Norden 
über die geplante Wohnbebauung hinaus 

· Erhalt der inneren ortsbildprägenden Grün-
züge, Vernetzung mit dem Landschafts-
raum, Aufforstungsmaßnahmen unter der 
380 kV-Leitung 

Die Planungsempfehlung zur Gliederung der 
Siedlungsteile (hier Gewerbegebiet Meessen/ 
Sondergebiet Büro- und Dienstleistungskom-
plex im Norden und Wohngebiet im Süden) wird 
durch die Planung aufgegriffen. Die 35 m breite 
Abstandsfläche wird mit Knicks und einer ex-
tensiven Grünlandnutzung so gestaltet, dass 
eine raumwirksame Trennung zwischen den 
Siedlungsteilen entsteht. 
Die Planungsempfehlung zur Beschränkung der 
Siedlungserweiterung wird von der Gemeinde 
nicht berücksichtigt, da sich die gemeindlichen 
Planungsziele – und auch die überörtlichen 
Ziele hinsichtlich der U-Bahntrasse – für diesen 
Bereich geändert haben. 
Nördlich und südlich des Plangebietes sind als 
ortsbildprägende Grünzüge die Knicks anzu-
sprechen. Diese werden mittels Erhalt und 
durch die Neuanlage an den der freien Land-
schaft zugewandten Rändern des Plangebietes 
mit der freien Landschaft verbunden.  

Landschaftsplanerische Entwicklungsziele 
(für das Plangebiet relevante Punkte) :  
· Bereich nördlich der Ortslagen ist als land-

schaftlicher Verbindungsraum zwischen 
Öjendorfer Park und Willinghusener Feld-
mark zu entwickeln 

· Sicherung und Entwicklung eines Verbund-
systems für Gehölzstrukturen 

Ein landschaftlicher Verbindungsraum in die-
sem Bereich ist nur unter siedlungsräumlichen 
Gesichtspunkten zu verwirklichen; einem wirk-
samen Biotopverbund steht die Trennung des 
Öjendorfer Parks von der Feldmark durch die 
Autobahn A 1 entgegen. Die A 24 bildet im 
Norden eine Zäsur zwischen Oststeinbek und 
Glinde im Süden sowie Willinghusen im Nor-
den. 
Der lokale Verbund als Planungsziel (kohären-
tes System im engeren Umfeld des Plangebie-
tes) durch Erhalt und Entwicklung von Knicks 
wird durch die vorliegende Planung aufgegrif-
fen. 

Entwicklungsziele Erholung (für das Plan-
gebiet relevante Punkte) :  
· Sicherung und Entwicklung der Feldmark 

für die Feierabenderholung der ortsansäs-
sigen Bevölkerung sowie als wichtiger Ü-
bergangsraum vom Hamburger Stadtgebiet 
zu freien Landschaft 

· Verbindung in Nord-Süd-Richtung 
· Schutz und Pflege naturnaher Vegetations-

strukturen zum Erhalt des Erholungswertes 

Die Planung greift dieses Ziel auf und legt 
Fußwege zwischen dem vorhandenen und dem 
geplanten Wohngebiet und der freien Land-
schaft neu an. Der Willinghusener Weg in sei-
ner Gestalt als Fuß- und Radweg/Redder bleibt 
erhalten und ist nach wie vor auch von Ham-
burger Seite aus zu erreichen. 
Die Verbindungen nach Norden/Westen und 
nach Süden bleiben erhalten. 
Die Knicks als naturnahe Vegetation bleiben 
erhalten und werden vermehrt. 
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Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der A ufstellung 
Ziele gemäß Entwicklungsgutachten Stormarn, Hamburg : Städtebauliches/ landschafts-
planerisches Gutachten zur Entwicklung des Gesamtra umes, 1995  
Querschnittsorientierter ökologischer Bei-
trag (für das Plangebiet relevante Punkte) :  
· unter Berücksichtigung eines ausreichen-

den Grüngürtels (mind. 100 m) konfliktarm 
· externe Kompensation auf Flächen der 

Biotopverbundachsen 

Der Umweltbericht ermittelt und bewertet die 
Konflikte, die durch die Planung entstehen.  
Es verbleiben erhebliche Beeinträchtigungen 
des Naturhaushaltes, die außerhalb des Plan-
gebietes kompensiert werden. Hierfür ist der 
Flächenpool Trenthorst der Stiftung Natur-
schutz des Landes Schleswig-Holstein – Flä-
chenagentur – vorgesehen. 

Ziele gemäß dem wirksamen Landschaftsplan (2. Änder ung und Ergänzung)  
Erhalt der Knicks (am Willinghusener Weg, 
westlich, östlich und im Plangebiet) 
Südlich Willinghusener Weg: Flächen für Maß-
nahmen – halboffene extensiv gepflegte Wie-
sen und Weiden mit Feldgehölzen und Knicks 
Südlich des Ost-West-Knicks: Sicht- und Lärm-
schutz zu den nördlich liegenden Gewerbege-
bieten und der geplanten Schnellbahntrasse 
(Knick, Wanderweg, Lärmschutzeinrichtung) 
Nach Süden bis zur Bebauung Breedenweg: 
Durchgrünung der Wohngebiete 

Mit den veränderten städtebaulichen Zielen 
(gewerbliche Entwicklung statt Wohngebiete 
und Grünflächen) wird auch den Zielen des 
Landschaftsplanes nur teilweise gefolgt. Der 
Landschaftsplan wird im Parallelverfahren ge-
ändert. Die 6. Änderung des Landschaftsplanes 
sieht folgende Ziele bzw. Maßnahmen vor:  

· Erhaltung der Knicks  
· Neuanlage von Knicks 
· Anlage von naturnahen Gehölzen 
· Entwicklung einer halboffenen Wiesenland-

schaft mit extensiver Pflege 
· Durchgrünung des Sondergebietes (Baum-

pflanzungen auf den Stellplatzanlagen) 
· Naturnah gestaltete Versickerungsfläche 
· Anlage von Wanderwegen zur Sicherstel-

lung eines zusammenhängenden lokalen 
Netzes 

Ziele gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan (29. Änderung)  
Der Flächennutzungsplan stellt für den südlich 
des Willinghusener Weges und westlich der 
Barsbütteler Straße gelegenen Bereich Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft dar. 
Im südlichen Plangebiet sind Wohnbauflächen 
dargestellt, weiterhin eine Grünfläche zum 
Lärmschutz. Nachrichtlich wurde die Trasse der 
U-Bahn übernommen. 

Die dargestellten Kompensationsflächen wer-
den in der parallel durchgeführten 38. Änderung 
des Flächennutzungsplanes teilweise mit Son-
dergebietsflächen überplant. Die Flächen sind 
keinem Bebauungsplan zugeordnet. Die Kom-
pensationsfunktion wird an anderer Stelle 
wahrgenommen. 
Die städtebaulichen Ziele für diesen Bereich 
haben sich geändert, daher wird die 38. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes durchgeführt. 
Wohnbauflächen sollen nicht mehr realisiert 
werden. Die Trassierung der U-Bahn wird als 
regionalplanerische Aussage gewertet, deren 
Verortung noch der gemeindlichen Abstimmung 
bedarf. Eine Realisierung an dieser Stelle wird 
nicht angenommen.  

1.2.2 Ziele des Biotopschutzes 
 
Schutzgebiete und geschützte Objekte nach dem Lande snaturschutzgesetz (LNatSchG)  
Im Plangebiet liegen mehrere Knicks, die ge-
mäß § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG geschützt sind. 
Östlich des Plangebietes liegt das Landschafts-
schutzgebiet „Oststeinbek“ (§ 15 LNatSchG) 

Die Knicks werden erhalten und geschützt. 
Jedoch sind mehrere Durchbrüche zur Er-
schließung des Geländes erforderlich. Im Plan-
gebiet werden als Ausgleich neue 
Knicks/Redder angelegt. Die Maßnahmen wer-
den im parallel aufgestellten Bebauungsplan 
festgesetzt. 
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1.2.3 Ziele des Artenschutzes 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange 
der Realisierung der Planung entgegenstehen können und ob Vermeidungs- oder (vorgezogene) 
Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen sind. Die Verbote beziehen sich jedoch auf konkret betroffene 
Individuen und auf die konkrete Handlung im Zuge der Vorhabenrealisierung. 

Die spezielle Artenschutzprüfung befindet sich im Anhang. Die Zusammenfassung der einzelnen Ab-
schnitte wird hier wiedergegeben. 

Da – bis auf Fledermäuse – keine faunistischen Bestandsaufnahmen vorliegen und im Rahmen des 
Scoping keine Grundlagendaten mitgeteilt wurden, wird in Übereinstimmung mit dem LLUR1 eine 
Potentialanalyse durchgeführt. 

Zur Vorbereitung des Antrages auf Baugenehmigung wird in der kommenden Kartiersaison eine Erhe-
bung zur Haselmaus und zu den Offenlandbrütern durchgeführt. Im Zuge der Baugenehmigung wer-
den dementsprechend konkretisierte Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zum  vorgezogenen Aus-
gleich festgelegt. 

�� Betroffene Arten 

Artenschutzrechtlich relevant sind streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie 
europäische Vogelarten gemäß der Vogelschutzrichtlinie. Von der Planung können demgemäß fol-
gende Arten betroffen sein: 

Säugetiere: die Fledermausarten Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus sowie die 
Haselmaus. 

Vogelarten: die gehölzbrütenden Vogelarten Zaunkönig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Amsel, Sing-
drossel, Klapper-, Dorn-, Garten- und Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Fitis, Rabenkrähe, Buchfink, Grün-
ling, Stieglitz, Birkenzeisig, Goldammer, Waldohreule und die Offenlandarten Rebhuhn, Wachtel, 
Schafstelze. 

�� Auswirkungen 

Die Auswirkungen sind hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (Tötung von Einzel-
tieren, erhebliche Störungen, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) zu ermitteln. Folgende 
Auswirkungen werden prognostiziert: 

Es ist möglich, dass es im Zuge der Gehölzrodungen zu Tötungen von einzelnen Individuen der Fle-
dermausarten Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus oder der Haselmaus kommen 
kann. Weiterhin können Tötungen von Jungvögeln in Nestern sowie Zerstörungen von Eiern auftreten 
(Gilde der Gehölzbrüter). 

Erhebliche Störungen sind möglich, wenn eine Wochenstube einer Fledermausart nicht versorgt wer-
den kann, die Haselmaus hinsichtlich Nahrungsaufnahme, Nestbau oder Ruhephasen gestört wird 
oder die Brutplätze der Offenlandbrüter gestört werden. 

Es ist möglich, dass es im Zuge der Gehölzrodungen zur Zerstörung von Ruhestätten einzelner Fle-
dermäuse kommen kann. Weiterhin können Vogelnester oder Haselmausnester im Gebüsch und in 
Baumhöhlen zerstört werden. 

�� Artenschutzrechtliche Beurteilung/ Maßnahmen zur Ve rmeidung und zum vorgezoge-
nen Ausgleich 

Verletzungen und Tötungen von Einzeltieren aller relevanten Tierarten (Verbotstatbestand gemäß 
§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) können mit geeigneten Maßnahmen (Zeitfenster) vermieden werden. 

Erhebliche Störungen (Verbotstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) werden bezüglich Hasel-
maus, Schafstelze, Wachtel und Rebhuhn prognostiziert. 

                                                 
1  Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
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Der Verbotstatbestand durch die Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ohne Wahrung der 
ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang (Verbotstatbestand gemäß § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) ergibt sich für Haselmaus, Schafstelze, Wachtel und Rebhuhn. 

Geeignete Vermeidungsmaßnahmen bestehen in der Nutzung von passenden Zeitfenstern für die 
Gehölzrodungen und die Baumaßnahmen. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Haselmaus 
bestehen in der Anlage von neuen Knicks an weniger frequentierten Bereichen des Plangebietes und 
die Umsiedlung mit künstlichen Nisthilfen. 

Potentielle Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG für Schafstelze, Wachtel und Reb-
huhn können nicht vermieden oder vorgezogen ausgeglichen werden.  

Daher ist entweder  

· zu prüfen, ob die Arten im Gebiet überhaupt vorkommen (wenn nicht, bestehen keine Verbots-
tatbestände, wenn ja, können ggfs. konkrete Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen entwickelt werden) oder  

· mit der Baugenehmigung vorsorglich eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 (7) BNatSchG 
bei der unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 

�� Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

Die Ausnahmevoraussetzungen (zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, feh-
lende Alternativen, keine prognostizierte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populatio-
nen) liegen vor und werden in der speziellen Artenschutzprüfung (Anhang) dargelegt. 

 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkun-
gen 

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands  

Das Plangebiet liegt im Naturraum Hamburger Ring, der in diesem Bereich aus saalekaltzeitlichen 
Bildungen aus Sand auf Geschiebemergel besteht. Der Naturraum ist durch starke Reliefunterschiede 
charakterisiert. Das Plangebiet liegt auf einer Kuppe (ca. 28 m über NN), die nach Süden, Westen und 
Osten hin abfällt. 

Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht über die Lage und Ausprägung des Plangebietes. 
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Schematische Abgren-
zung des Plangebietes 

Abb. 1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Schematische Abgren-
zung des Plangebietes 
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2.1.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

�� Pflanzen (Biotoptypen) 

Im Februar 2009 wurde eine Ortsbegehung durchgeführt, die im Mai 2009 ergänzt wurde. Weiterhin 
wurden die Unterlagen zur 2. Änderung des Landschaftsplanes (2004) ausgewertet. 

Eine Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren, die eine gewisse Mindestgröße und eine einheitli-
che, gegenüber der Umgebung abgrenzbare Beschaffenheit aufweist, ist als Biotop (Lebensraum) 
definiert. Es handelt sich demnach um einen vegetationskundlich oder landschaftsökologisch definier-
ten und im Gelände wieder erkennbaren Landschaftsausschnitt. Diese Einheiten werden abstrakt zu 
Biotoptypen zusammen gefasst und beschrieben. Bei der örtlichen Bestandsaufnahme wurden fol-
gende Biotoptypen vorgefunden (Bestandsplan s. Anhang): 
 

Biotoptyp Abk. Ausprägung 

Knick (Wallhecke) 
mit herausragenden 
Einzelbäumen, 
Baumbestand 

HW, 
HGb 

Beidseitig des Willinghusener Weges (Redder) sowie an den südli-
chen, östlichen und westlichen Rändern des Plangebietes sind 
Knicks ausgeprägt. Die Hauptbaumart ist die Eiche, die Bäume errei-
chen Stammdurchmesser von bis zu 80 cm (in 1 m Höhe). Daneben 
sind Birken und Sträucher vorhanden. Die Knicks und die herausra-
genden Einzelbäume wurden eingemessen und sind in der Plan-
grundlage dargestellt. 

Knicks sind gemäß § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG geschützt. 

Feldhecke HF Im östlichen Plangebiet ist beiderseits des Willinghusener Wegs eine 
Birken-Baumreihe vorhanden. Im südlichen Plangebiet grenzt eine 
Feldhecke (sehr lückig) die Ackerflächen zum Wohngebiet am Bree-
denweg hin ab. Im südwestlichen Plangebiet fasst eine dichte Feld-
hecke das Wohngebiet Hamburger Kamp ein. 

Acker AA Die landwirtschaftlichen Flächen im Plangebiet werden  
ackerbaulich genutzt. Schmale Ackerrandstreifen mit halbruderaler 
Saumvegetation sind am Übergang zu den randlichen Knicks vor-
handen. 

Straße SVs Als Verkehrsflächen liegen Abschnitte des Willinghusener Weges und 
des Barsbütteler Weges im Plangebiet. Der Willinghusener Weg ist 
im nordwestlichen Plangebiet als Zubringer für das Gewerbegebiet 
Meessen ausgebaut. Der im nördlichen Plangebiet verlaufende Ab-
schnitt ist als Schotterweg ausgebildet und nur für Fußgänger und 
Radfahrer zugänglich. Der Barsbütteler Weg ist mit Betonpflaster 
befestigt und für KFZ nicht durchgängig. An beiden Seiten stehen 
Knicks. An das südwestliche Plangebiet stoßen der Querweg und der 
Wendeplatz des Hamburger Kamps an. 

Gewerbegebiete SIg Nördlich des Plangebietes liegt das Gewerbegebiet Meessen. 

Wohngebiete SD Südlich und südöstlich des Plangebietes liegen Wohngebiete. 

Sportanlagen SE Östlich des Plangebietes liegen Sportplätze, im Nordosten befindet 
sich der Golfplatz. 

Bewertung 

Die Knicks sind von sehr hoher Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landschaft. Die übrigen 
Biotoptypen im und beim Plangebiet sind von mittlerer bis geringer Bedeutung. Insgesamt besteht 
eine Biotopverbundfunktion zwischen Acker- und Gehölzlebensräumen, auch im Zusammenhang mit 
den angrenzenden Gebieten. 



 
Gemeinde Oststeinbek: Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 37 

Teil II: Umweltbericht - Entwurf 
13 

   
 
�� Tiere 

Im Scoping-Verfahren und im Zuge der öffentlichen Auslegung wurden keine verwertbaren Daten über 
die Tierwelt mitgeteilt. Die Lebensraumpotentiale für die Fauna werden daher gemäß Abstimmung mit 
dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein2 
aus den Biotoptypen abgeleitet (s. a. Spezielle Artenschutzprüfung im Anhang).  

Ergänzend wurde zwischen Mitte Juli und Mitte September eine Bestandserhebung zu Fledermäusen 
durchgeführt (Fledermausgutachten im Anhang)3. Ziel war die Ermittlung von Quartierbäumen im 
Plangebiet. Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet und randlich angrenzende relevante 
Strukturen. Die Kartierung wurde mit Hilfe eines Ultraschall-Detektors und Sichtbeobachtungen durch-
geführt. Weiterhin wurde mit Horchkisten eine automatische Registrierung von Fledermausüberflügen 
vorgenommen. 

Im Untersuchungsgebiet wurden drei Fledermausarten festgestellt: Zwergfledermaus, Breitflügelfle-
dermaus, Abendsegler. Hierbei handelt es sich um die in Deutschland häufigsten Fledermausarten, 
die allerdings – wie alle Fledermausarten – aufgrund ihrer Nennung in Anhang IV der FFH-Richtlinie 
streng geschützt sind. Nach der Roten Liste Schleswig-Holstein steht die Breitflügelfledermaus auf der 
Vorwarnliste, die anderen beiden Arten sind nicht gefährdet.  

Ein ausgeprägter Herbstzug mit erhöhten Zahlen von Abendseglern und Rauhautfledermäusen konnte 
nicht nachgewiesen werden. Hinweise auf Quartiere durch die abendlichen Aus- bzw. die morgendli-
chen Einflugkontrollen ergaben sich ebenfalls nicht. In den Hecken/Baumreihen befinden sich z.T. 
jedoch ältere Bäume mit Quartierpotenzial für baumbewohnende Fledermäuse. Für diese kann trotz 
der fehlenden Nachweise nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass nicht zumindest Einzeltie-
re zeitweise diese Potenziale nutzen. Nach den Ergebnissen der Kartierung befinden sich hier jedoch 
keine wichtigen Wochenstuben oder Paarungsquartiere. 

Bewertung 

Für die Heckenstrukturen des Untersuchungsgebietes (UG) ergibt sich eine mittlere bis hohe Bedeu-
tung aufgrund ihrer Funktion als Flugstraßen und Jagdgebiete, insbesondere für die Zwergfledermaus. 

Dem restlichen UG mit den offenen Ackerflächen kommt aufgrund der sehr geringen Aktivitätsdichte 
eine geringe Bedeutung als Fledermauslebensraum zu.  

2.1.2 Boden 

Für den 1. und 3. Bauabschnitt sowie für die Versickerungsfläche wurde eine Baugrundbeurteilung 
samt Gründungsempfehlung beauftragt.4 Im 1. Bauabschnitt (nördliches Plangebiet) liegen oberflä-
chennahe Auffüllungen mit Mutterboden (im Mittel 0,40 m dick) über gewachsenen Sanden mit Dicken 
bis zu 2,40 m. Die Sande werden von Geschiebelehm unterlagert, der im Mittel ca. 1,50 m dick ist. Im 
Lehm sind Sandinseln und Sandschichten vorhanden. Darunter liegt Geschiebemergel. Die Verhält-
nisse im 3. Bauabschnitt sind vergleichbar. 

In der Versickerungsfläche wurden unter der Auffüllung mit Mutterboden (im Mittel 0,50 m dick) ge-
wachsene Sande erbohrt. 

Der Boden wird mit mittlerer Bedeutung bewertet. 

2.1.3 Wasser 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Nach der hydrogeologischen Übersichtskarte der Stadt Hamburg ist der Grundwasserstand im lang-
jährigen Mittel zwischen NN+15,0 m und NN+17,5 m zu erwarten. In der Versickerungsfläche wurde 
ein Bohrwasser-Flur-Abstand von 5,0 m bis 5,5 m festgestellt, im Bauabschnitt 1 liegt er zwischen 1,3 
m und 1,6 m, im Bauabschnitt 3 relativ einheitlich bei 1,7 m. Da die Geländehöhen zwischen 28,3 m 

                                                 
2  Stellungnahme im Scoping-Verfahren 
3  Fledermausgutachten zur 6. Änderung des Landschaftsplanes, Gemeinde Oststeinbek – Bestand, Bewertung, 

Konfliktpotenzial – PAN 2009 
4  Neubau eines Büro- und Verwaltungszentrums, 1. und 3. BA, Baugrundbeurteilung und Gründungsempfeh-

lung, Enders und Dührkop Ingenieurgesellschaft, 18.06.2009 



14 Gemeinde Oststeinbek: Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 37 
Teil II: Umweltbericht – Entwurf 29.03.10    

 
(1. Bauabschnitt) und 27,1 m (2. Bauabschnitt) liegen, handelt es sich bei dem festgestellten Wasser 
in den Bohrlöchern nicht um Grundwasser, sondern um Stauwasser.5 

Der Wasserhaushalt wird mit mittlerer Bedeutung bewertet. 

2.1.4 Luft 

Informationen zur Luftqualität liegen nicht vor. Hinweise auf eine besondere Belastung liegen nicht 
vor. Es sind Emissionen vom benachbarten Gewerbegebiet (v. a. durch Verkehr) anzunehmen. 

2.1.5 Klima 

Das lokale Klima wird durch die Geländestruktur und die Nutzung bestimmt. Die Ackerflächen wirken 
als Kaltluftentstehungsflächen. Da das Plangebiet auf einer Kuppe liegt, fließt die nächtlich gebildete 
Kaltluft ab. Die Luftbewegung muss jedoch als kleinräumig ohne Ausgleichsfunktion für die angren-
zenden Siedlungsteile angenommen werden, da das Plangebiet durch Wallhecken gegliedert und 
begrenzt wird.  

Das Lokalklima wird mit mittlerer Bedeutung bewertet. 

Großräumige Kalt- und Frischluftbildung sowie Sammlung und Abfluss ist im östlich liegenden Bereich 
(Grünlandflächen des Golfplatzes und der Hegengraben-Niederung) anzunehmen.  

Das nördlich angrenzende Gewerbegebiet mit seiner großflächigen Versiegelung ist als lokalklimati-
sche Belastungszone anzunehmen. 

2.1.6 Landschaft 

Das Plangebiet ist Teil (und Rest) der typischen Knicklandschaft der Geestbereiche. Ackerflächen auf 
mehr oder weniger reliefstarkem Gelände werden durch Wallhecken gegliedert (s. u.).  

  

Das Plangebiet liegt auf einer Kuppe, östlich schließt sich die tieferliegende Landschaft der He-
gengrabenniederung an. Die im Osten gelegenen Sport- und Freizeitflächen erscheinen als Grünflä-
chen und fügen sich in die zum Hegengraben hin abfallende Landschaft ein (s. folgende Seite). 

                                                 
5  Enders und Dührkop, 18.06.2009 
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Der Raum um das Plangebiet ist einer starken Überformung durch die Siedlungstätigkeit unterworfen. 
Nördlich liegt ein Gewerbegebiet mit starkem Liefer- und Kundenverkehr. Hierdurch erfolgt auch die 
Erschließung des nordöstlich des Plangebietes gelegenen Golfplatzes (s. o.). 

 

 

Zum Plangebiet hin besteht eine landschaftsge-
rechte Einbindung durch den Redder Willinghuse-
ner Weg (s. links.). 
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Südlich liegen Wohngebiete, deren Siedlungsrand teilweise durch Gärten und Gehölze gebildet wird. 
Im Westen liegen Ackerflächen, wobei auch hier die Siedlungsflächen wachsen (s. o.).  

Das Plangebiet weist eine dem Naturraum und der kulturhistorischen Nutzung entsprechende Vielfalt 
auf. Es ist jedoch als Restfläche zwischen zu sehen, so dass die Eigenart nur noch kleinräumig aus-
geprägt ist.  

Als die Eigenart mindernde Vorbelastung sind die Hochspannungsleitungen, die zum nordwestlich des 
Gewerbegebietes Meessen gelegenen Umspannwerk führen, sowie die siedlungs- und verkehrsinten-
sive gewerbliche Nutzung nördlich des Plangebietes einzustellen (s. u.). 

  

Das Landschaftsbild wird mit mittlerer Bedeutung bewertet. 

2.1.7 Mensch 

�� Gesundheit 

Unter dem Aspekt der Gesundheit sind die vorhandenen auf das Plangebiet wirkenden Immissionen 
zu betrachten. Im Plangebiet gibt es keine schützenswerten Nutzungen. Im Süden und Südosten lie-
gen Wohngebiete.  

Die Wohnnachbarschaft zum B-Plan 37 ist durch die bestehenden Gewerbebetriebe nördlich des Wil-
linghusener Weges vorbelastet. Der plangegebene Gewerbelärm aus den Gewerbegebieten über-
schreitet schon heute in den reinen Wohngebieten die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von 
50 dB(A) tags um etwa 1 dB(A).6 

Zwar sind in den Wohngebieten außerhalb des Plangebietes die Orientierungswerte der DIN 18005 
überschritten, doch ist die Überschreitung auch ohne Durchführung des B-Planes 37 schon heute 

                                                 
6  Lärmtechnische Untersuchung, Masuch und Olbrisch, 2. Juni 2009 
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vorhanden. Die Schwelle der Gesundheitsgefährdung von 70/ 60 dB(A) tag/ nacht jedoch wird an kei-
nem Immissionsort erreicht.  

�� Erholung 
 

  

Das Plangebiet ist durch Fuß- und Radwege – oft unbefestigt – erschlossen und weist eine Funktion 
für die Feierabenderholung der örtlichen Bevölkerung auf (Spazierengehen, Hunde ausführen, Wal-
ken, Joggen, Radfahren o. ä. ruhige Landschaftsnutzung). Der Barsbütteler Weg ist nur für Radfahrer 
und Fußgänger durchgängig (s. o.). 

Die östlich benachbarten Sportflächen (Sportplätze, Golfplatz) werden für Freiluftsport (aktiv und pas-
siv) genutzt und weisen eine überörtliche Erholungsfunktion auf. Der Golfplatz ist über das Gewerbe-
gebiet Meessen zu erreichen, die Sportflächen von Norden ebenso oder über den Barsbütteler Weg 
von Süden.  

2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Hinweise auf Bodendenkmäler liegen nicht vor. Die Knicklandschaft als kulturhistorische Landnut-
zungsform ist als Kulturgut einzustellen.  

Als sonstiges Sachgut ist die landwirtschaftliche Nutzung einzustellen. Durch einen Bebauungsplan 
begründete oder sonstige Baurechte sind nicht vorhanden. 

2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchf ührung der 
Planung 

Der Flächennutzungsplan für die Gemeinde Oststeinbek stellt für das Plangebiet Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und (im Sü-
den) Wohnbauflächen dar (29. Änderung, 2004). Weiterhin werden die Schnellbahntrasse und Vor-
kehrungen zum Lärmschutz für die Wohnbauflächen dargestellt. 

Auf Grund dieser vorbereitenden Bauleitplanung ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung 
der Planung mittelfristig eine diesen Darstellungen entsprechende Entwicklung stattfindet. Es ist von 
Entfall oder Beeinträchtigung der Wallhecken, von zusätzlichen Bodenversiegelungen, von Verände-
rungen des Wasserhaushaltes und des Lokalklimas sowie der Landschaft und der Erholungseignung 
im Zuge der Realisierung der Wohngebiete auszugehen, was als Beeinträchtigung des Umweltzu-
standes beurteilt wird. Die Realisierung der Maßnahmen (Entwicklung einer extensiv genutzten halbof-
fenen Wiesen- und Weidelandschaft) führt zur Verbesserung des Umweltzustandes hinsichtlich des 
Biotopverbundes, der Bodenfunktionen und des Wasserhaushalts sowie der Landschaft und der Erho-
lungseignung. 

Sollte keine Siedlungserweiterung erfolgen, würde die landwirtschaftliche Nutzung fortgesetzt. In die-
sem Fall wird keine Veränderung des Umweltzustandes gegenüber der aktuellen Situation prognosti-
ziert.  
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2.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführun g der Pla-

nung 

Im Folgenden werden die bei Realisierung der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Umwelt 
prognostiziert. Die relevanten Schutzgüter und Belange ergeben sich aus § 1 (6) Nr.7 BauGB. 

2.3.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Wallhecken werden erhalten, durch die Änderung der Nutzung kann jedoch ihre Bedeutung im 
Naturhaushalt eingeschränkt werden, zumal für die Erschließung einige Durchbrüche erforderlich wer-
den. Weiterhin wird Ackerlebensraum überplant. Das durch die Ausweisung als landschaftlicher Ver-
bindungsraum verdeutlichte Potential einer Biotopvernetzung wird überplant. Dies ist als erhebliche 
Beeinträchtigung und damit als Eingriff gemäß § 14 BNatSchG zu beurteilen. 

2.3.2 Boden 

Es wird eine Neuversiegelung von maximal 5,61 ha zulässig. Die Flächen verlieren sämtliche Boden-
funktionen (Lebensgrundlage und Lebensraum, Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften) 
und damit ihre Bedeutung im Naturhaushalt. Dies ist als erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten. 

Vorübergehend veränderter Boden, der z. B. im Zuge der Baumaßnahmen verlagert, verdichtet oder 
sonst verändert, aber nicht versiegelt wird, wird nach Abschluss der Maßnahmen die Bodenfunktionen 
wieder aufweisen und wird als nicht erheblich beeinträchtigt bewertet. 

2.3.3 Wasser 

Oberflächengewässer sind nicht betroffen. 

Durch die Neuversiegelung wird die örtliche Versickerungsrate reduziert. Eine Versickerung der anfal-
lenden Oberflächenwassermengen innerhalb des Plangebietes ist begrenzt möglich und u.a. in der 
randlichen Grünfläche vorgesehen. Das nicht versickerte Oberflächenwasser wird gesammelt und in 
einem Rohrdurchlass in die Versickerungsfläche im nordöstlichen Plangebiet geleitet, wo das Wasser 
versickert bzw. verdunstet.  

In der Grünfläche ist ein Grabensystem mit teils trocken angelegten Transportgräben und Kleingewäs-
sern mit ständigem Wasserspiegel geplant. Diese Gräben sammeln das anfallende Regenwasser aus 
den Fahrgassen, Stellplätzen und Dachflächen und führen es einem Durchlass an der nordöstlichen 
Grundstücksseite unterhalb des Barsbütteler Weg zu. 

Von dort gelangt das Wasser in die anschließende Versickerungsfläche (Flurst. 83/1). Damit bei Stark-
regen das anfallende Wasser vor der Versickerung zwischengespeichert werden kann, ist die Fläche 
mit kaskadenartigen Becken mit Tiefe von 0,80 – 1,0 m auszubilden.7 

Es ist keine erhebliche Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes oder der Oberflächengewässer anzu-
nehmen. 

2.3.4 Luft 

Die Planung bereitet eine Zunahme des KFZ-Verkehrs vor, so dass hier mit vermehrten KFZ-
gebundenen Emissionen zu rechnen ist. Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der Luft-
qualität liegen nicht vor. 

2.3.5 Klima 

Großflächige Versiegelung führt zu einer Veränderung der lokalklimatischen Situation, da die Kaltluft-
entstehungsflächen entfallen. Bebaute Bereiche speichern Wärme und reduzieren die Luftfeuchtigkeit.  

Die großflächigen Pflanzmaßnahmen und die wasserdurchlässige Befestigung der Stellflächen sowie 
die Versickerungs- und Rückhalteflächen weisen weiterhin lokalklimatische Ausgleichsfunktionen auf. 

                                                 
7  Oberflächenentwässerungskonzept, Masuch und Olbrisch 10.06.2009 
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Weiterhin liegt östlich des Plangebietes weiträumige Offenlandschaft. Daher wird keine erhebliche 
Beeinträchtigung des Lokalklimas prognostiziert. 

2.3.6 Landschaft 

Die Landschaft wird überformt. Die Siedlungslandschaft dehnt sich weiter aus, die traditionelle Kultur-
landschaft wird zurück gedrängt. Da sich das Plangebiet in unmittelbarer Siedlungsrandlage und zu-
dem in der Nachbarschaft von Gewerbegebieten befindet, wird hierin zunächst keine erhebliche Be-
einträchtigung gesehen. 

Mit maximal 4 Vollgeschossen können Gebäudehöhen bis zu 20 m erreicht werden. Die Bäume auf 
den umliegenden Wallhecken erreichen Höhen bis zu 25 m, so dass hier eine teilweise Eingrünung 
gegeben ist. Durch die abgestuften Gebäudehöhen im Süden (maximal 2 Vollgeschosse, d. h. etwa 
12 m Höhe) ist eine gute Anpassung an die Umgebung gewährleistet. 

Insgesamt (Entfall landschaftsprägender Strukturen, starke Überprägung der Landschaft) wird von 
einer erheblichen Beeinträchtigung ausgegangen. 

2.3.7 Mensch 

�� Gesundheit 

Auswirkungen durch Lärmemissionen ergeben sich durch: 

· PKW-Fahrten und Parken der Mitarbeiter 

· LKW-Fahrten und Rangieren der Anlieferer 

· Ladetätigkeiten (Be- und Entladen von Paletten) 

· TGA-Anlagen (Raumluftkühlung) 

Gewerbelärm 

Mit Realisierung des B-Planes Nr. 37 vermindern sich die Gewerbelärmimmissionen im reinen Wohn-
gebiet geringfügig um etwa 0,5 dB(A). Grund für die Verringerung ist die Abschirmung durch die ge-
planten Bürobauten, die eine Erhöhung durch den Lärm aus dem Plangebiet aufwiegt.8 

Zwar wird an den baulichen Anlagen im Gewerbegebiet, die als Büros oder zu Wohnzwecken genutzt 
werden, der Lärm insgesamt höher, doch werden die Immissionsrichtwerte für Gewerbegebiete von 
65 dB(A)eingehalten. 

Innerhalb des Plangebietes werden die Immissionsrichtwerte für Gewerbegebiete aus dem plangege-
benen Gewerbelärm von den Gewerbegebieten nördlich des Willinghusener Weges eingehalten. Einer 
Nutzung als Büros steht der Immissionsschutz nicht entgegen. 

Verkehrslärm 

An keinem Immissionsort in der Nachbarschaft ist die Erhöhung des Verkehrslärms bei Verwirklichung 
des B-Planes erheblich. Die Steigerung beträgt höchstens 0,7 dB(A). 

Im Plangebiet bestehen durch den Verkehr auf dem Willinghusener Weg Lärmbelastungen über den 
schalltechnischen Orientierungswerten bis zu einer Entfernung von 50 m von der Straßenmittelachse. 

Erholung 

Die Eignung für die Naherholung wird verbessert. Der Willinghusener Weg wird als fußläufiger Weg 
erhalten. Die weiteren Verbindungen werden ebenfalls erhalten. Weiterhin werden Wanderwege in die 
Grünflächen des Plangebietes integriert, so dass der Zusammenhang der Wohngebiete mit der Land-
schaft nordöstlich und östlich des Plangebietes bestehen bleibt. 

 

                                                 
8  Lärmtechnische Untersuchung für die HBB Gewerbebau Projektgesellschaft einundsiebzig mbH & Co KG,  

M + O Immissionsschutz 02. Juni 2009 
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2.3.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Kulturgut „Traditionelle Landnutzung“ wird beeinträchtigt. Von einer Beeinträchtigung des Sach-
gutes „Landwirtschaft“ wird nicht ausgegangen, da die Flächen auf freiwilliger Basis verkauft werden. 

2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen 

2.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung  

�� Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Klima, Landschaft, Mensch (Erholung) 

�� Erhalt wertvoller Strukturen: Die im Süden, im Westen, am Ostrand und im zentralen Plangebiet 
befindlichen Knicks werden (bis auf einzelne Durchbrüche) erhalten. Weiterhin gewährleistet die 
Planung hinreichende Abstände zwischen Wallhecken und Bauflächen, so dass die Funktionen 
als Lebensraum und im Biotopverbund aufrecht erhalten werden. 

Die „Empfehlungen für den Ausgleich von Knicks“ (MLUR, 01. Februar 2008) sind zu berücksichtigen. 

�� Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Mensch (Erholung) 

�� Berücksichtigung des landschaftlichen Verbindungsraumes und der Darstellung von Kompensati-
onsflächen im Flächennutzungsplan (29. Änderung): Als durchlässiger Grünzug wird im Osten 
und im Süden des Plangebietes eine 35 m breite Verbindungslandschaft entwickelt. 

�� Schutzgüter Boden, Wasser, Klima 

�� Um die anfallenden Oberflächenwassermengen möglichst gering zu halten, ist auf einen sensib-
len Umgang mit versiegelten Flächen zu achten. Dazu wird eine Befestigung der Oberflächen der 
PKW Stellplätze mit Rasengitter- oder Rasenfugensteine vorgeschlagen. Die Fahrgassen sollten 
eine Verbundpflasterung erhalten. Die Nebenflächen sollten, soweit wie möglich, ohne Befesti-
gung oder bei Erfordernis mit offenporiger Befestigung belegt werden (wassergebundenen Wege, 
Holzterrassen mit Kiesbett etc.)9. Zur wasserdurchlässigen Befestigung sind Rasengitterstein, 
Rasenfugenpflaster, Schotterrasen oder Spurenbefestigungen zulässig. 

�� Mit einer privaten Schmutzwasserpumpstation ist ein Anschluss an die Druckrohrleitung aus dem 
öffentlichen Schmutzwasserpumpwerk Am Knick möglich. Es wird empfohlen, die private 
Schmutzwasserpumpstation mit dem öffentlichen Schmutzwasserpumpwerk Am Knick derart zu 
koppeln, dass in der morgendlichen Spitzenstunde kein Parallelbetrieb möglich ist.  

�� Schutzgut Landschaft 

�� Standortwahl: Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe bestehender Gewerbe- und Wohngebie-
te. 

�� Intensive Grüngestaltung der Außenbereiche des Büro- und Verwaltungszentrums: Alle Stell-
platzanlagen werden mit Bäumen bepflanzt.  

�� Auf den in der Planzeichnung symbolisch mit Baumreihen gekennzeichneten Stellplatzflächen ist 
für je 6 Stellplätze 1 standortgerechter und heimischer Laubbaum (Pflanzqualität StU 16/18 cm) 
zu pflanzen. Auf den übrigen Stellplatzanlagen ist für je 10 Stellplätze 1 standortgerechter und 
heimischer Laubbaum (Pflanzqualität StU 16/18 cm) zu pflanzen und zu unterhalten; Ausfälle sind 
zu ersetzen. Geeignete Arten sind: 

                                                 
9  Oberflächenentwässerungskonzept, Masuch und Olbrisch 10.06.2009 
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Pflanzliste 2: 

Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Mehlbeere (Sorbus intermedia) 
Stieleiche (Quercus robur) 

�� Schutzgut Mensch (Gesundheit) 

�� Regelungen zum Schutz der angrenzenden Wohngebiete vor Schallimmissionen10: Im Bereich 
von 50 m Abstand zur Mittelachse des Willinghusener Weges sind passive Schallschutzmaßnah-
men erforderlich (Lärmpegelbereich IV), um die geplante Büronutzung zu schützen. 

�� Am südlichen und östlichen Rand des Sondergebietes wird angrenzend an die Stellflächen ein 
Lärmschutzwall mit mindestens 1,50 m Höhe errichtet (A 2), um die vorhandenen Wohngebiete 
zu schützen. Zur optischen Einbindung wird die Anlage mit standortgerechten und heimischen 
Gehölzen begrünt. 

�� Schutzgut Kulturgüter 

�� Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist 
die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintref-
fen der Fachbehörde zu sichern. 

2.4.2 Maßnahmen zum innergebietlichen Ausgleich  

�� Schutzgüter Boden, Wasser, Klima 

�� Anlage eines naturnah gestalteten Versickerungsbeckens im nordöstlichen Plangebiet 

�� Integration von naturnah gestalteten Versickerungs- und Rückhaltegräben in die Grünfläche. Die 
Versickerungsflächen sind der natürlichen Sukzession zu überlassen. Die nicht für die Versicke-
rung benötigten Randflächen sind mit standortgerechten und heimischen Gehölzen zu bepflan-
zen. 

�� Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Wasser, Landschaft,  Mensch (Erholung) 

�� Anpflanzung von standortgerechten und heimischen Gehölzen im nordwestlichen Sondergebiet 

�� naturnahe und landschaftsgerechte Gestaltung der Verbindungslandschaft: Neuanlage von 
Knicks und Reddern (A 1, A 3), Anpflanzung von standortgerechten und heimischen Gehölzen 
(A 4), naturnahe Anlagen zur Oberflächenwasserrückhaltung bzw. Versickerung, Neuanlage von 
Fuß- und Radwegen. 

Pflanzliste 1: 

Geeignete Gehölzarten sind v. a.: 

Hasel (Corylus avellana) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 
Sandbirke              (Betula pendula) 
Stieleiche (Quercus robur)  
Traubenkirsche        (Prunus padus) 
Vogelbeere              (Sorbus aucuparia) 
Zitterpappel             (Populus tremula)  

                                                 
10  Lärmtechnische Untersuchung für die HBB Gewerbebau Projektgesellschaft einundsiebzig mbH & Co KG,  

M + O Immissionsschutz 02. Juni 2009 
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In geringeren Anteilen sind geeignet:  

Brombeere              (Rubus div. spec.) 
Hundsrose (Rosa canina) 
Rotbuche                 (Fagus sylvatica) 
Schlehe                   (Prunus spinosa) 
Weißdorn                (Crataegus div. spec.) 
Wildapfel                 (Malus communis) 
Wildbirne                 (Pyrus pyraster) 

�� Bilanzierung 

Der gemeinsame Runderlass des MU und des MI regelt das Verhältnis der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung zum Baurecht.11 In dessen Anhang werden Hinweise zur Bewertung von Natur und 
Landschaft sowie zur Beurteilung der Schwere von Eingriffen, zur Vermeidung und Verminderung von 
Eingriffen und zur Bemessung von Ausgleichsflächen und -maßnahmen gegeben, die im Folgenden 
angewendet werden. 

Das Plangebiet hat aktuell zwar eine eher geringe Bedeutung, weist aber mit den Wallhecken auch 
Elemente mit besonderer Bedeutung auf. Zudem wird das Biotopverbundpotential überplant und ist zu 
bilanzieren. Das Ausgleichserfordernis wird für versiegelte Flächen mit 1 : 0,75 und für teilversiegelte 
Flächen mit 1 : 0,4 angesetzt.12 

Hinsichtlich des Ausgleichs für die Überplanung von Knicks werden die Empfehlungen für den Aus-
gleich von Knicks angewendet.13 

Zum Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen des Wassers ist die Versickerung von gering oder 
unbelastetem Oberflächenwasser geeignet. Diese Maßnahmen sieht die Planung vor, so dass das 
Schutzgut Wasser im Weiteren nicht betrachtet wird. 

Ausgleichsmaßnahmen für die Landschaft müssen den Landschaftsbildtyp, in dem das Plangebiet 
liegt, berücksichtigen. Im vorgelegten Plan sind dies die Anlage von Knicks oder Reddern in den Grün-
flächen innerhalb des Plangebietes und die dadurch gewährleistete landschaftliche Einbindung. 

                                                 
11  Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht. Gemeinsamer Runderlass des Innen-

ministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten vom 3. Juli 1998 - IV 63 - 510.335/X 33 - 
5120 – vom 3. Juli 1998 

12  Dies berücksichtigt das verlorengehende Potential für die Entwicklung eines landschaftlichen Verbindungs-
raumes mit Biotopverbundfunktion sowie die aktuelle eher geringe Bedeutung; Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde vom 04.06.09 

13  Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein: Empfehlungen 
für den Ausgleich von Knicks, Kiel, 01. Februar 2008 
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2.5 Bilanzierung und Ermittlung der außergebietlich en Kompensationsfläche 

Bestand  Bedeutung  Planung  
Größe 
 (m² bzw. m)  

Kompensa- 
tionsverhältnis  

Gesamt-Kom-  
pensationser-  
fordernis (m²)  

Ausgleich in-  
nerhalb des 
Plangebietes  

Acker allgemein - hoch; Sondergebiet 77024, davon         

  mit Elementen    Baufelder 40792 1:0,75 30594   

  und Potential    Stellplätze 8345 1:0,75 6258,75   
  zum Biotopverbund    wasserdurchlässig befestigte Stellplätze 15286 1:0,4 6114,4   

  (landschaftlicher    Anpflanzungen A 1 tlw., A 4, A 5 2928 Ausgleich   2928 
  Verbindungsraum)   sonstige gärtnerisch gestaltete Flächen 9673 kein Eingriff     

    Private Verkehrsfläche  1617 1:0,75 1212,8   

    Private Grünfläche PG 29973, davon         

      Anpflanzflächen A 1 tlw., A 2, A 3 5915 Ausgleich   5915 

      Flächen für Maßnahmen (Erhalt der Knicks und Redder) 3718 kein Eingriff     

      Restfläche 20340, davon         

        Flächen für die Versickerung ca. 50 %  10170 in sich ausgeglichener Eingriff     

        Flächen für die Verbindungslandschaft ca. 50 %  10170 Ausgleich   10170 

    Versickerungsfläche 13425, davon         

      Fläche mit Versickerungsfunktion 12863 in sich ausgeglichener Eingriff     

      Anpflanzfläche (Neuanlage Knick) 562 Ausgleich   562 

Acker, Straße allgemein Wohngebiet 3565, davon         

      Baufelder 2401 1:0,5 1200,5   

      Restfläche 1164 kein Eingriff     

    Private Verkehrsfläche  986 1:0,5 493   
    Öffentliche Verkehrsfläche 4374, davon 4374       

      neu 1490 m² Anschluss Willinghusener Weg   1:0,3** 447   

      Neu Anbindung Querweg 484 m²    1:0,5 242   
Knick (Redder) hoch Öffentliche Grünfläche 2227 kein Eingriff     
    Fuß- und Radweg 1713   kein Eingriff     

    
Durchbrüche* für Erschließung (vom Willinghusener Weg + 
innergebietlich) 67,5 m Knick* 1:2 135 m   

Summe     133191   46562,4 19575 

Kompensationserfordernis 26987,4 m²        

* Die Durchbrüche liegen im Bereich von 50 m eines T-Stücks, daher wurde vom Kompensationsverhältnis 1:2 ausgegangen.   

** hier wurde das Kompensationsverhältnis 1:0,3 angesetzt, da eine überwiegend bereits befestigte Fläche versiegelt wird.   
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Die Bilanzierung der Flächenverhältnisse verdeutlicht, dass ca. 2,7 ha Ausgleichsflächen außerhalb 
des Plangebietes erforderlich werden. Bei der Bilanzierung der Knicks wird hingegen deutlich, dass 
das Ausgleichserfordernis von 135 m um ein Vielfaches übertroffen wird (ca. 670 lfdm Knick, davon 
245 lfdm Redder sowie 495 lfdm bepflanzter Wall mit Lärmschutzfunktion) und somit die Ausgleichs-
funktion der Grünfläche zu begründen ist.  

2.6 Externe Kompensation 

Die Kompensation wird im Flächenpool Trenthorst der Ausgleichsagentur (Stiftung Naturschutz des 
Landes Schleswig-Holstein) durchgeführt. Die Poolflächen haben eine Größe von ca. 12 ha, von de-
nen ca. 7 ha noch nicht belegt sind (Lageplan s. folgende Seite).  

Es handelt sich um eine bestehende landwirtschaftliche Fläche (überwiegend Acker, kleinflächig Grün-
land), angrenzend an die Grinau im Biotopverbund (Naturraum Hügelland). Die Maßnahme wurde 
durch die UNB Stormarn als Ökokonto gemäß § 10 (2) LNatSchG anerkannt.  

Im Rahmen der Planung des Ökokontos sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

· Umwandlung des Ackerstandortes in Grünland und Entwicklung artenreicher Grünlandstand-
orte (keine Düngung, keine Biozide, extensive Bewirtschaftung 

· Wiese/Weide) 

· Herstellung eines naturnahen Grundwasserhaushaltes durch teilweise Aufhebung der lokalen 
Binnenentwässerung (Drainagen) 

· Anlage von Amphibiengewässern 

· Anlage von Knicks 

· Entwicklung eines Waldrandes 

Das Entwicklungskonzept wurde durch das Gutachterbüro GGV erarbeitet. Die Maßnahmen wurden 
bereits im Jahr 2009 umgesetzt. Die Fläche wird seit Frühjahr 2009 durch einen lokalen Landwirten 
mit robusten Rindern beweidet.  

Die Stiftung Naturschutz bleibt Eigentümerin der Flächen und wird sämtliche Maßnahmen vom 
Grunderwerb über die fachlichen Entwicklungsmaßnahmen und Monitoring bis zur dauerhaften Ver-
waltung der Projektflächen übernehmen.  

Die Übernahme der Kompensationsverpflichtung ist durch einen Gestattungsvertrag geregelt. 
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Der Flächenpool umfasst die Flurstücke 114 (0,3640 ha), 11/5 (0,8942 ha), 12/2 (0,0793 ha), 13/2 
(6,4708 ha), 16/2 (0,1234 ha), 17/2 (4,2607 ha). Hier werden die erheblichen Beeinträchtigungen, die 
nicht im Plangebiet kompensiert werden können, ausgeglichen. 

2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Standortwahl 

Ergebnis Alternativenprüfungen ist, dass im Gemeindegebiet keine gleichwertigen Standorte für die 
Entwicklung dieses Sondergebietes für Büro- und Verwaltungsnutzungen bestehen. Das liegt an der 
erforderlichen Nähe zur Autobahn A 1, an der Erschließungsmöglichkeit durch leistungsfähige Auto-
bahnzubringer, an der Vorbelastung des Standortes durch ein vorhandenes Gewerbegebiet und letzt-
lich an der Lage von Landschaftsschutzgebieten und Gebieten mit besonderer Erholungseignung im 
Gemeindegebiet. 

Gemäß Landschaftsrahmenplan ist das Gebiet der Gemeinde Oststeinbek großräumig mit Land-
schaftsschutz versehen (Landschaftsschutzgebiet Oststeinbek nördlich des Gewerbegebietes Mees-
sen, zwischen den Ortslagen Oststeinbek und Glinde sowie zwischen Oststeinbek und Havighorst und 
darüber hinaus südlich Havighorst. Für den Bereich südlich der Glinder Au wird – mit Ausnahme der 
Ortslage von Havighorst und der Ziegelei – eine besondere Erholungseignung angegeben. Die Orts-
lagen Oststeinbek und Glinde sollen nicht zusammen wachsen. Die Glinder Au markiert als regionale 
Grünverbindung den südlichen Ortsrand von Oststeinbek. Die nicht mit Darstellungen des Land-
schaftsrahmenplanes versehenen Bereiche des Gemeindegebietes umfassen den Golfplatz und die 
Flächen unter den Hochspannungsleitungen; hier wurde im Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 
Hamburg – Stormarn umfangreich aufgeforstet. 

In Bezug auf Natur und Landschaft konfliktarme Ansiedlungsmöglichkeiten bieten sich dementspre-
chend nur im vorliegenden Änderungsbereich. Durch die Darstellung der privaten Grünflächen west-
lich und östlich der Sonderbaufläche wird eine Konfliktminderung zwischen der Sonderbaufläche „Büro 
und Verwaltung“ und den angrenzenden Wohnbereichen grundsätzlich gesichert. Diese Sicherung 
wird auf Ebene des Bebauungsplanentwurf Nr. 37, insbesondere auf Grundlage der dafür erstellten 
Fachgutachten, weiter differenziert. Die letzte Stufe der Sicherung eines verträglichen Miteinanders 
der unterschiedlichen Nutzungen findet auf Ebene der Baugenehmigung statt.  

Festsetzungen 

Auch die innere Organisation des Bebauungsplangebietes ist so angeordnet, dass der geplante Büro-
komplex an das vorhandene Gewerbegebiet anschließt und zu den vorhandenen südlichen und östli-
chen Wohngebieten Abstände durch gestaltete Grünflächen hält. 

Eine mögliche Variante ist zwar, den geplanten Grünzug zur Pufferung des vorhandenen Redders am 
Willinghusener Weg zwischen dem vorhandenen Gewerbegebiet und der geplanten Büronutzung zu 
legen; da dieses zu Lasten der Wohngebiete geht, ist diese Variante aus Sicht der Gemeinde nachtei-
lig und nicht weiter zu verfolgen. 

Zur Konfliktminderung wurde die interne Erschließung gegenüber der Unterlage zum Scoping dahin 
gehend optimiert, dass ein Wallheckendurchbruch vermieden wird. 

Kompensation 

Es wurde geprüft, ob eine außergebietliche Kompensation im Gemeindegebiet möglich ist. Es standen 
Flächen in zwei Bereichen zur Verfügung: Orth Brook und westlich Kampstraße. Die Flächen Orth 
Brook weisen zwar ein Aufwertungspotential auf, sind aber zu klein und bilden keine Biotopverbund 
mit westlich vorhandenen Kompensationsflächen. Die Flächen westlich Kampstraße haben zwar eine 
hinreichende Größe und stärken das Biotopverbundnetz Forellenbach, weisen aber auf Grund der 
jetzt schon betriebenen extensiven Nutzung kein nennenswertes Aufwertungspotential auf.  

Kurzfristig wurde noch eine Fläche angeboten, die in der Gemeinde Glinde liegt. Diese wurde eben-
falls auf ihre Kompensationseignung geprüft. Die Fläche liegt im räumlichen Zusammenhang mit der 
Biotopverbundachse Glinder Au, weist auf Grund der aktuellen Ackernutzung ein Aufwertungspotential 
auf und ist hinreichend groß. Bei der Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen würde  es sich um 
eine einzelne Maßnahme handeln, die nicht den Vorteil einer zielgerichteten  größeren  Ausgleichs-
maßnahme  mit  sich  bringt.  Im  Übrigen  steht  auch  die Stiftung  Naturschutz  Schleswig-Holstein  
dafür,  dass  die  Umsetzung  der  Ausgleichsmaßnahmen und die spätere Pflege sichergestellt sind. 
Daher wurde die Kompensation im Flächenpool gewählt (s. a. Teil I der Begründung). 
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3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Verfahren und Schwierigkeiten 

3.1.1 Verwendete Verfahren 

Die Bestandsaufnahme der Biotoptypen erfolgt gemäß der LP-VO.14  

Eine faunistische Erhebung bezüglich der Fledermäuse wurde zwischen Mitte Juli und September 
2009  durchgeführt15. Das Lebensraumpotential für die übrige Fauna wird aus den Biotoptypen abge-
leitet16, so dass die Belange der Eingriffsregelung und des Artenschutzes auf der Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung geprüft und beurteilt werden können. Ggfs. ist auf Baugenehmigungsebene eine 
detaillierte Prüfung hinsichtlich des Artenschutzes erforderlich.  

Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft werden das Baugrundgutachten17, das Ober-
flächenentwässerungskonzept18 und die 2. Änderung des Landschaftsplanes ausgewertet.19 

Für das Schutzgut Wasser wurde weiterhin das Entwässerungskonzept ausgewertet.20 

Die Bewertung und die Bilanzierung wurden dem Runderlass für die Bauleitplanung entsprechend 
durchgeführt.21  

Hinsichtlich des Ausgleichs für die Überplanung von Knicks werden die Empfehlungen für den Aus-
gleich von Knicks angewendet.22 

Zur Beurteilung des Schutzgutes Mensch wurde das Schallgutachten ausgewertet.23 

3.1.2 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Bestandsdaten zur Fauna im Gebiet liegen – bis auf Fledermäuse – nicht vor. Daher wird eine Poten-
tialanalyse durchgeführt, die mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor behaftet ist. 

3.2 Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB haben die Kommunen erhebliche Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durch-
führung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen (Monitoring).  

Die Gemeinde Oststeinbek wird 3 – 5 Jahre nach Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans 
die Fläche und die angrenzenden Bereiche begutachten. So können eventuelle unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen ermittelt und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden. Die Ge-
meinde wird nach der ersten vorgesehenen Überprüfung entscheiden, ob ein weiteres Monitoring 
durchgeführt wird. 

                                                 
14  Landesverordnung über Inhalte und Verfahren der örtlichen Landschaftsplanung (Landschaftsplan-VO) Vom 

29. Juni 1998  
15  Fledermausgutachten zur 6. Änderung des Landschaftsplanes, Gemeinde Oststeinbek – Bestand, Bewertung, 

Konfliktpotenzial – PAN 2009 
16  Gemäß Stellungnahme des LLUR vom 18.05.09 im Rahmen des Scoping 
17  Neubau eines Büro- und Verwaltungszentrums, 1. und 3. BA, Baugrundbeurteilung und Gründungsempfeh-

lung, Enders und Dührkop Ingenieurgesellschaft, 18.06.2009 
18  Oberflächenentwässerungskonzept, Masuch und Olbrisch Entwurf 2009 
19  2. Änderung und Ergänzung des Landschaftsplanes der Gemeinde Oststeinbek, Günther & Pollock Land-

schaftsplanung, 2004 
20  Oberflächenentwässerungskonzept, Masuch und Olbrisch Entwurf 2009 
21  Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, Gemeinsamer Runderlaß des Innenmi-

nisteriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten - IV 63 - 510.335/X 33 - 5120 - vom 3. Juli 
1998, Amtsbl. Schl.-H. 1998 S. 604 

22  Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein: Empfehlungen 
für den Ausgleich von Knicks, Kiel, 01. Februar 2008 

23  Lärmtechnische Untersuchung für die HBB Gewerbebau Projektgesellschaft einundsiebzig mbH & Co KG,  
M + O Immissionsschutz 02. Juni 2009 



 
Gemeinde Oststeinbek: Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 37 

Teil II Umweltbericht – Entwurf 29.03.10 
29 

   
 
Weiterhin wertet die Gemeinde Hinweise der zuständigen Behörden aus. 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Oststeinbek stellt den Bebauungsplan Nr. 37 auf, um die Realisierung eines großflä-
chigen Büro- und Verwaltungskomplexes und im südlichen Bereich die Arrondierung der Wohngebiete 
bauleitplanerisch zu sichern. Das Plangebiet liegt nördlich der Ortslage Oststeinbek, südlich des Ge-
werbegebietes Meessen und umfasst ca. 13,3 ha. 

�� Inhalte der Planung 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sehen Sondergebiete mit einer Grundflächenzahl (Versie-
gelungsgrad) von 0,8 und einer abweichenden Bauweise mit Gebäudelängen über 50 m vor. Die Hö-
hen der Gebäude sind gestaffelt: im nördlichen Teilbereich können bis zu 4 Vollgeschosse mit Ge-
bäudehöhen bis zu 49 m NN (Geländehöhe ca. 28 m NN) errichtet werden, im südlichen Plangebiet 
bis zu 2 Vollgeschosse (Gebäudehöhen bis zu 39 m NN – Geländehöhe ca. 28 m NN). Im westlichen, 
südlichen und östlichen Plangebiet sind großflächig Parkplätze vorgesehen, die überwiegend wasser-
durchlässig befestigt werden. Die Sondergebiete werden vom Willinghusener Weg aus erschlossen. 
Im südlichen Sondergebiet ist eine Fläche zum Anpflanzen festgesetzt.  

Im südwestlichen Plangebiet wird ein Wohngebiet entstehen. 

Als öffentliche Verkehrsflächen ist der Willinghusener Weg, der im westlichen Bereich auszubauen ist, 
festgesetzt. Weiterhin sichert eine private Verkehrsfläche die Erschließung des Sondergebietes von 
Westen. Im südlichen Plangebiet ist eine private Verkehrsfläche zur Erschließung des geplanten 
Wohngebietes vom Querweg aus festgesetzt. 

Südlich und östlich der Sondergebiete ist eine private Grünfläche („Verbindungslandschaft“), die als 
extensiv genutzte Wiese angelegt wird, festgesetzt. Hier ist die Neuanlage von Knicks zur Verdeutli-
chung des landschaftlichen Verbindungsraumes vorgesehen. Weiterhin sollen in der Grünfläche fuß-
läufige Verbindungen zur Stärkung des Wegenetzes für die Naherholung angelegt sowie naturnah 
gestaltete Versickerungs- bzw. Rückhaltegräben integriert werden. Im nordöstlichen Plangebiet ist 
eine naturnah gestaltete Versickerungsfläche vorgesehen. 

�� Bestand 

Aktuell wird das Plangebiet landwirtschaftlich genutzt (Acker) und weist eine allgemeine Bedeutung für 
den Naturschutz auf. Es ist umgeben von Wallhecken, wobei im nördlichen Plangebiet am Willinghu-
sener Weg ein Redder ausgebildet ist. Wallhecken, insbesondere die Ausbildung als Redder, sind von 
besonderer Bedeutung.  

Das Plangebiet ist Lebensraum (Jagdraum) von 3 Fledermausarten, von denen de Breitflügelfleder-
maus mit der Vorwarnstufe in der Roten Liste Schleswig-Holstein geführt wird und die anderen beiden 
Arten (Abendsegler, Zwergfledermaus) als nicht gefährdet gelten. 

Weiterhin besteht eine Bedeutung für die lokale Naherholung. Das Plangebiet ist von einem Netz von 
Fuß- und Radwegen umgeben, die die Zugänglichkeit der freien Landschaft im Nordosten von den 
Siedlungsräumen aus sichern. Besondere Bedeutungen hinsichtlich der weiteren Schutzgüter beste-
hen nicht. 

Die benachbarten Nutzungen sind Wohngebiete im Süden und Osten, Gewerbegebiete im Norden, 
landwirtschaftliche Flächen im Westen sowie Sport- und Freizeitflächen im Osten. Im Nordosten 
schließt sich weiterhin freie Landschaft an. 

�� Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung 

Die allgemeinen Ziele des Umweltschutzes sind in den einschlägigen Fachgesetzen zum Natur-, Bo-
den-, Wasser- und Immissionsschutz niedergelegt. Sie werden entweder durch Maßnahmen im Plan-
gebiet oder außerhalb berücksichtigt.  



30 Gemeinde Oststeinbek: Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 37 
Teil II Umweltbericht – Entwurf 29.03.10    

 
Lokale Ziele des Umweltschutzes sind im Entwicklungsgutachten Hamburg – Stormarn und im Land-
schaftsplan für die Gemeinde Oststeinbek (2. Änderung) formuliert. Das Plangebiet liegt in einem im 
Entwicklungsgutachten als landschaftlicher Verbindungsraum markierten Bereich. Die Zielsetzung hier 
umfasst u. a.  

· die Trennung der einzelnen Gemeinden und Gliederung der Siedlungsteile durch breite Grün-
züge auf den (Siedlungs-) Achsen,  

· den Erhalt der inneren ortsbildprägenden Grünzüge, Vernetzung mit dem Landschaftsraum,  

· die Sicherung und Entwicklung eines Verbundsystems für Gehölzstrukturen,  

· die Sicherung und Entwicklung der Feldmark für die Feierabenderholung der ortsansässigen 
Bevölkerung sowie als wichtiger Übergangsraum vom Hamburger Stadtgebiet zu freien Land-
schaft. 

Die Planung berücksichtigt diese Planungsziele durch die Entwicklung der Grünflächen im südlichen 
und östlichen Plangebiet, die Erhaltung und Vermehrung von Knicks und Reddern, die Anlage eines 
Fuß- und Radweges, der das Plangebiet zur freien Landschaft nach Nordosten hin durchgängig hält. 

Das Plangebiet liegt teilweise in einem im Landschaftsplan als Fläche für Maßnahmen zur naturnahen 
Entwicklung (extensive Wiesen- und Weidenutzung) dargestellten Bereich.  

Insofern entspricht die vorliegende Planung den Zielen des Entwicklungskonzeptes und des Land-
schaftsplanes und nimmt sie teilweise auf.  

�� Auswirkungen der Planung 

Die erheblichen nachteiligen Auswirkungen der Planung bestehen im Verlust von Lebensraum im 
Zusammenhang mit Wallhecken, in der Zulässigkeit von neuen Bodenversiegelungen (maximal 
5,61 ha) und in der starken Überformung der Landschaft durch die geplanten Bauwerke. 

�� Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich im Plangebiet 

Als Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung erheblicher Beeinträchtigungen sind die 
Standortwahl in der Nachbarschaft eines bestehenden Gewerbegebietes, der Erhalt von Wallhecken, 
die Verringerung des Versiegelungsgrades durch eine wasserdurchlässige Befestigung, die Anpflan-
zung von Bäumen auf den Parkplätzen sowie die Errichtung eines Lärmschutzwalls vorgesehen. 

Zum Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen werden im Plangebiet neue Knicks angelegt. Die Ver-
bindungslandschaft (private Grünfläche) wird zur Dauergrünlandnutzung (extensive Wiese) und zur 
naturnahen Gestaltung mit Gehölzen und Regenrückhalteanlagen vorgesehen. Weiterhin sind hier 
Fuß- und Radwege zur Aufrechterhaltung der Naherholung vorgesehen. Die Versickerungs- und 
Rückhalteflächen werden naturnah gestaltet. 

Trotz dieser Maßnahmen sind außerhalb des Plangebietes Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Sie 
werden über die Stiftung Naturschutz des Landes Schleswig-Holstein – Flächenagentur – im Flächen-
pool Trenthorst realisiert. 

�� Maßnahmen zur Umweltüberwachung 

Die Gemeinde Oststeinbek sieht als Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen die 
Auswertung von Hinweisen der zuständigen Behörden und eine Ortsbegehung nach Umsetzung der 
Festsetzungen des Bebauungsplans vor. Die Gemeinde wird nach der ersten vorgesehenen Überprü-
fung entscheiden, ob ein weiteres Monitoring durchgeführt wird. 
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Anhang: Spezielle Artenschutzprüfung 
 Fledermausgutachten 
 Empfehlungen für den Ausgleich von Knicks  
 


